
    
  

Frist: 15.05.; sollte bis zum 15.05. einer Saison noch nicht feststehen, welcher Spielklasse der FC Augsburg in der 

folgenden Saison angehören wird, verlängert sich die Kündigungsfrist; die Kündigungsfrist endet in diesem Fall 

spätestens mit Ablauf des 5. Werktages nach Feststellung der Ligazugehörigkeit 


